
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  5. Mai 2021  

 
Mandantenbrief Mai 2021 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemeines 
 

· Bundeskabinett beschließt 22-Punkte-Paket für Bürokratieerleichterungen 
 
Einkommensteuer 
 

· Ausgaben für medizinische Masken können sich steuerlich auswirken 
 

· Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Ehegattenar-
beitsverhältnisses 

 
Lohn und Gehalt 
 

· Bundesfinanzministerium zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug 
· Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und Werbeeinnahmen unterliegen der 

Beitragspflicht 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termine Steuern/Sozialversicherung Mai/Juni 2021 
 
 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag 

10.05.20211 10.06.20211 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidari-
tätszuschlag 

entfällt 10.06.2021 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag entfällt 10.06.2021 
Umsatzsteuer 10.05.20212 10.06.20213 

Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 14.05.2021 14.06.2021 
Scheck5 10.05.2021 10.06.2021 

Gewerbesteuer 17.05.2021 entfällt 
Grundsteuer 17.05.2021 entfällt 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: 

Überweisung4 20.05.2021 entfällt 
Scheck5 17.05.2021 entfällt 

Sozialversicherung6 27.05.2021 28.06.2021 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 

zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-

verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-

raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszu-
schläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

5 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

6 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumnis-
zuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabeter-
min für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit 
(d. h. am 25.05.2021/24.06.2021, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen 
Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 



 

Allgemeines 
Bundeskabinett beschließt 22-Punkte-Paket für Bürokratieerleichterungen 
Bundesregierung, Pressemitteilung vom 13.04.2021 

Das Bundeskabinett hat am 13.04.2021 ein umfangreiches Paket für Bürokratieer-
leichterungen beschlossen. Das Bürokratieentlastungspaket enthält 22 konkrete 
Maßnahmen, um Unternehmen, staatliche Stellen und Bürgerinnen und Bürger von 
Bürokratie zu entlasten. 

Einkommensteuer 

Ausgaben für medizinische Masken können sich steuerlich auswirken 
Krankheitskosten können als außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend ge-
macht werden. Damit sich außergewöhnliche Belastungen steuermindernd auswir-
ken, muss die sog. zumutbare Eigenbelastung überschritten werden. Diese ist unter-
schiedlich hoch und richtet sich nach dem Einkommen, dem Familienstand und der 
Anzahl der Kinder. 
Das Finanzamt erkennt z. B. Ausgaben für Zahnersatz, Brillen, Kuren oder orthopä-
dische Hilfsmittel an. Auch Kosten für medizinische Masken, die wegen der Corona-
Pandemie gekauft wurden, können geltend gemacht werden. 
Allerdings muss hier unterschieden werden: Wurden die Masken für den privaten 
Gebrauch gekauft, zählen die Kosten zu den außergewöhnlichen Belastungen. Wur-
den die Masken ausschließlich aus beruflichen Gründen gekauft, handelt es sich um 
Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben. 

Anforderungen an steuerliche Anerkennung eines geringfügigen Ehegat-
tenarbeitsverhältnisses 
Im Streitfall bezog ein Obergerichtsvollzieher Einkünfte aus nichtselbstständiger Ar-
beit. In seinem Geschäftsbetrieb beschäftigte er auf eigene Kosten drei Büroange-
stellte: seine Ehefrau, seine Tochter und eine Fremdkraft. In erster Instanz erkannte 
das Finanzgericht Rheinland-Pfalz das Arbeitsverhältnis zwischen dem Oberge-
richtsvollzieher und seiner Ehefrau nicht an. Nach Ansicht des Finanzgerichts ist die 
Arbeitsleistung nicht ausreichend nachgewiesen worden. Allein von der Ehefrau ge-
fertigte Stundenzettel seien nicht weiter aussagekräftig. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass Aufzeichnungen betreffend die Arbeitszeit, z. 
B. Stundenzettel, nur Beweiszwecken dienen. Sie seien für die steuerliche Anerken-
nung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen Angehörigen daher nicht zwingend 
erforderlich. Nach Auffassung der Richter sind Lohnzahlungen an einen im Beruf des 
Steuerpflichtigen mitarbeitenden Angehörigen als Werbungskosten abziehbar, wenn 
der Angehörige aufgrund eines wirksamen, inhaltlich dem zwischen Fremden Übli-
chen entsprechenden Arbeitsvertrags beschäftigt wird, die vertraglich geschuldete 
Arbeitsleistung erbringt und der Steuerpflichtige seinerseits die Arbeitgeberpflichten, 
insbesondere die der Lohnzahlung, erfüllt. Bei der nicht vollzeitigen Beschäftigung 
Angehöriger seien Unklarheiten bei der Wochenarbeitszeit für die steuerliche Aner-
kennung des Arbeitsverhältnisses unschädlich, wenn die konkrete Arbeitszeit des 
Angehörigen von den beruflichen Erfordernissen des Steuerpflichtigen abhängt und 
Unklarheiten deshalb auf die Eigenart des Arbeitsverhältnisses zurückzuführen sei-
en. 



 
Umsatzsteuer 

Zur Stromlieferung als selbstständige Leistung neben einer umsatzsteu-
erfreien Vermietung 
Das Finanzgericht Niedersachsen hatte über die Frage zu entscheiden, ob Strom, 
den der Vermieter über eine Photovoltaikanlage erzeugt und an die Mieter liefert, 
umsatzsteuerlich als Nebenleistung der Vermietung anzusehen ist. 
Das Finanzgericht hat diese Frage verneint und der Klage des Vermieters stattgege-
ben. Auch wenn Strom über eine Photovoltaikanlage vom Vermieter erzeugt und an 
die Mieter geliefert wird, handele es sich dabei im Regelfall nicht um eine unselbst-
ständige Nebenleistung der (steuerfreien) Vermietung. Entscheidend sei, dass der 
Mieter die Möglichkeit habe, den Stromanbieter frei zu wählen. Auch der Europäi-
sche Gerichtshof habe in einem vergleichbaren Fall die Stromlieferung als von der 
Vermietung getrennt angesehen. 
Da der Bundesfinanzhof über diese Rechtsfrage bisher noch nicht ausdrücklich ent-
schieden hat und die Finanzverwaltung das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
nicht anwendet, hat das Finanzgericht Niedersachsen die Revision zugelassen. 

 

Lohn und Gehalt 
Bundesfinanzministerium zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbe-
zug 

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften wurden die Regelungen zu Sachbezü-
gen verschärft. 
Die Finanzverwaltung bezieht in ihrem Schreiben vom 13. April 2021 umfangreich 
Stellung zur Abgrenzung zwischen Geldleistung und Sachbezug.  
In dem Schreiben werden die Grundsätze zur Abgrenzung zwischen Geldleistung 
und Sachbezug aufgeführt. Die neuen Regelungen werden ausführlich dargestellt 
und anhand von Beispielen verdeutlicht. 
Durch die neue Definition „Zu den Einnahmen in Geld gehören“ wurde nun gesetzlich 
festgeschrieben, dass zweckgebundene Geldleistungen, nachträgliche Kostenerstat-
tungen, Geldsurrogate und andere Vorteile, die auf einen Geldbetrag lauten, grund-
sätzlich keine Sachbezüge, sondern Geldleistungen sind. 
Bestimmte zweckgebundene Gutscheine - einschließlich entsprechender Gutschein-
karten, digitaler Gutscheine, Gutscheincodes oder Gutscheinapplikationen/-Apps - 
oder entsprechende Geldkarten - einschließlich Wertguthabenkarten in Form von 
Prepaid-Karten - werden hingegen als Sachbezug gesetzlich definiert.  
Voraussetzung ist, dass die Gutscheine oder Geldkarten ausschließlich zum Bezug 
von Waren oder Dienstleistungen beim Arbeitgeber oder einem Dritten berechtigen 
und zudem ab dem 1. Januar 2022 die Kriterien des Zahlungsdiensteaufsichts-
gesetzes (ZAG) erfüllen. 
Von einer solchen Berechtigung zum ausschließlichen Bezug von Waren oder 
Dienstleistungen ist insbesondere nicht auszugehen, wenn der Arbeitnehmer (z. B. 
aufgrund eines vom Arbeitgeber selbst ausgestellten Gutscheins) zunächst in Vor-
leistung tritt und der Arbeitgeber ihm die Kosten im Nachhinein erstattet. In diesen 



 
Fällen handelt es sich um eine Geldleistung in Form einer nachträglichen Kostener-
stattung. 

Anhand von verschiedenen Beispielen zeigt das Schreiben auf, welche Leistungen 
und Gutscheine bzw. Geldkarten als Sachbezug und welche als Geldleistung zu qua-
lifizieren sind. 
Kein Sachbezug, sondern Geldleistung ist ab dem 1. Januar 2022 die Gewährung 
von Gutscheinen oder Geldkarten, die unter lohn- und einkommensteuerlicher Aus-
legung die Kriterien des ZAG nicht erfüllen: 
Geldsurrogate, wie insbesondere die Gewährung von Geldkarten oder Wertgutha-
benkarten in Form von Prepaid-Kreditkarten mit überregionaler Akzeptanz ohne Ein-
schränkungen hinsichtlich der Produktpalette, die im Rahmen unabhängiger Systeme 
des unbaren Zahlungsverkehrs eingesetzt werden können (BFH-Urteil vom 4. Juli 
2018 – VI R 16/17, BStBl II 2019 Seite 373., Rz. 31). 
Allein die Begrenzung der Anwendbarkeit von Gutscheinen oder Geldkarten auf das 
Inland ist für die Annahme eines Sachbezugs nicht ausreichend. 

Die Grundsätze des Schreibens sind ab 1. Januar 2020 anzuwenden. Es ist jedoch 
nicht zu beanstanden, wenn Gutscheine und Geldkarten, die ausschließlich zum Be-
zug von Waren oder Dienstleistungen, jedoch die Kriterien des ZAG nicht erfüllen, 
noch bis zum 31. Dezember 2021 als Sachbezug anerkannt werden. 

 

Statt Arbeitslohn gewährte Tankgutscheine und Werbeeinnahmen unter-
liegen der Beitragspflicht 
Das Bundessozialgericht entschied, dass Tankgutscheine über einen bestimmten 
Euro-Betrag und Einnahmen aus der Vermietung von Werbeflächen auf privaten 
Pkws, die als neue Gehaltsanteile an Stelle des Bruttoarbeitslohns erzielt werden, 
sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt sind und damit der Beitragspflicht unter-
liegen. 
Im Streitfall vereinbarte die Klägerin mit ihren Arbeitnehmern im Rahmen einer sog. 
Nettolohnoptimierung im Jahr 2010 individuelle Bruttoentgeltverzichte zwischen 249 
und 640 Euro im Monat bei gleichbleibender Arbeitszeit. Die bisherige Bruttovergü-
tung wurde zur Berechnung künftiger Gehaltsansprüche weitergeführt, gleichzeitig 
wurden "neue Gehaltsanteile" u. a. in Form von monatlichen Tankgutscheinen von 40 
Euro und Mietzahlungen für die Bereitstellung von Werbeflächen in Höhe von 21 Eu-
ro im Monat vereinbart. Der beklagte Rentenversicherungsträger forderte nach einer 
Betriebsprüfung von der Klägerin Sozialversicherungsbeiträge nach. Das Bundesso-
zialgericht gab der Revision des Rentenversicherungsträgers statt. 

 


